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DIE ENTWICKLUNG DES FACHES  
DER DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE  
AM BEISPIEL VON KARL FRIEDRICH EICHHORN (1781–1854),  
HEINRICH BRUNNER (1840–1915) UND HANS PLANITZ  
(1882–1954)

Hans-Jürgen Becker

Das	Jahr	1815	kann	als	Ausgangspunkt	eines	eigenen	wissenschaftlichen	Faches	„Deut-
sche	Rechtsgeschichte“	bezeichnet	werden.	Damals	entstand	an	der	noch	jungen	Universi-
tät	Berlin	in	Zusammenarbeit	von	Friedrich	Karl	von	Savigny	und	Karl	Friedrich	Eichhorn	
die	sogenannte	„geschichtliche	Rechtswissenschaft“,	aus	der	sich	bald	die	sog.	„Histori-
sche	Rechtsschule“	entwickelte.1	Das	Erscheinen	des	ersten	Bandes	der	„Zeitschrift	für	
geschichtliche	Rechtswissenschaft“	markiert	diesen	Anfang.	Freilich	hatte	man	sich	schon	
vorher	mit	den	Rechtsquellen	der	Vergangenheit	beschäftigt.	Insofern	wird	auch	Hermann	
Conring,	der	1643	seine	Schrift	„De	origine	iuris	germanici“	publizierte,	als	„Begrün-
der	der	deutschen	Rechtsgeschichte“	bezeichnet.2	Doch	ging	es	dem	Polyhistor	Conring	
und	seinen	Nachfolgern	darum,	in	den	Urkunden	und	Rechtssammlungen	der	alten	Zeit	
Material	für	konkrete	verfassungsrechtliche	Auseinandersetzungen	zu	gewinnen.	Von	einer	
Schulenbildung	kann	noch	keine	Rede	sein.	Bei	der	Begründung	der	„geschichtlichen	
Rechtswissenschaft“	zu	Beginn	des	19.	Jahrhunderts	liegen	die	Dinge	anders.

Kann	man	aber	die	neue,	von	Savigny	und	Eichhorn	begründete	Forschungsrichtung	
als	eine	„nationale“	deutsche	Rechtsgeschichte	bezeichnen?	Dies	ist	kaum	möglich,	denn	
eine	geeinte	deutsche	Nation	existiert	damals	nicht.	Im	Jahre	1815	tagt	der	Wiener	Kon-
gress,	auf	dem	die	Staatenstruktur	in	Europa	neu	geordnet	wird.	Es	entsteht	gleichzei-
tig	der	„Deutsche	Bund“	als	ein	Staatenbund	der	„souveränen	Fürsten	und	freien	Städte	
Deutschlands“.	Ein	deutscher	Nationalstaat	wird	bekanntlich	erst	56	Jahre	später	gegründet	
werden.	Für	eine	nationale	Rechtsgeschichte	im	engeren	Sinn	kommt	also	erst	die	Zeit	ab	
1871	in	Betracht.	Und	doch	ist	die	Vorgeschichte,	mit	der	der	Name	von	Eichhorn	verbun-
den	ist,	von	Bedeutung	für	eine	nationale	deutsche	Rechtsgeschichte.	Im	Folgenden	soll	
die	Entwicklung	des	Wissenschaftsfaches	„deutsche	Rechtsgeschichte“	am	Werk	von	drei	
herausragenden	Rechtshistorikern	skizziert	werden,	die	für	die	Entwicklung	einer	natio-
nalen	deutschen	Rechtsgeschichte	von	Bedeutung	sind.

1. Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854)

Man	hat	Eichhorn,	der	als	Offizier	an	den	Befreiungskriegen	gegen	Napoleon	teilge-
nommen	hatte,	oft	als	„Vater	der	deutschen	Rechtsgeschichte“	bezeichnet.	3 Dies beruht 
auf	dem	Ansehen,	das	seine	„Deutsche	Staats-	und	Rechtsgeschichte“4	genoss.	Es	handelt	
sich	in	der	Tat	um	die	erste	umfassende,	aus	den	Quellen	geschriebene	Gesamtdarstel-
lung	der	deutschen	Rechtsgeschichte,	in	der	Privat-	und	vor	allem	Verfassungsgeschichte	
zusammen	synchronisch	dargestellt	werden.	
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Der	wissenschaftliche	Werdegang	Eichhorns	soll	kurz	 in	Erinnerung	gerufen	wer-
den.	Geboren	in	Jena	als	Sohn	eines	Professors	der	Orientalistik	begann	er	1797	mit	dem	
Rechtsstudium	in	Göttingen.	Seit	1803	wirkte	er	als	Privatdozent	an	der	Universität	in	
Göttingen.	1805	wurde	er	ordentlicher	Professor	an	der	Universität	in	Frankfurt	an	der	
Oder,	von	wo	er	1811	an	die	neue	Universität	Berlin	als	Professor	für	deutsches	Recht	
berufen	wurde.	Hier	begründete	er	1815	zusammen	mit	Savigny	die	für	die	Historische	
Rechtsschule	so	wichtige	„Zeitschrift	für	geschichtliche	Rechtswissenschaft“.	Eichhorn	
nahm	1817	einen	Ruf	nach	Göttingen	an,	zog	sich	aber	1829	wegen	einer	Erkrankung	in	
das	Privatleben	zurück.	Auf	Drängen	Savignys	kehrte	er	noch	einmal	1832	an	die	Uni-
versität	Berlin	zurück.	Seine	letzten	Lebensjahre	verbrachte	er	bei	seinem	Sohn	in	Köln,	
wo	er	im	Jahre	1854	starb	und	auf	dem	Melaten-Friedhof	beigesetzt	wurde.	Eichhorn	
wurde	vielfach	ausgezeichnet:	1842	wurde	ihm	der	Orden	Pour	le	Mérite	für	Wissen-
schaften	und	Künste	verliehen,	1847	erhielt	er	den	preußischen	Roten-Adler-Orden	und	
im	Jahre	1853	den	Bayerischen	Maximiliansorden	für	Wissenschaft	und	Kunst.	Wie	sehr	
er	als	Vertreter	des	Faches	„Deutsche	Rechtsgeschicht“	geachtet	war,	zeigt	sich	u.	a.	in	
seinen	Ernennungen	zu	einem	Mitglied	der	Akademien	der	Wissenschaften	in	Berlin	und 
München.

Eichhorn	trat	1815	durch	seinen	programmatischen	Aufsatz	„Über	das	geschichtliche	
Studium	des	deutschen	Rechts“5	hervor,	in	dem	der	Versuch	unternommen	wurde,	der	
römischrechtlich	geprägten	Auffassung	Savignys	eine	germanistische	Lehre	gegenüber	zu	
stellen.	Ausgangspunkt	ist	die	Annahme,	das	ältere	deutsche	Recht	habe	ursprünglich	eine	
Einheit	gebildet,	die	vielfältigen	partikulärrechtlichen	Bestimmungen,	die	man	in	Deutsch-
land	antreffe,	würden	also	auf	einheitlichen	leitenden	Prinzipien,	auf	höheren	Regeln	beru-
hen.	Es	gelte	also,	die	Partikularrechte	der	deutschen	Länder	genau	zu	erforschen,	um	aus	
ihnen	ein	gemeines	deutsches	Recht	herauszuarbeiten.	Eichhorn	ruft	in	diesem	Zusam-
menhang	dazu	auf,	die	deutschen	Stadtrechte,	die	Partikulargesetze,	die	Rechtsbücher	und	
die	Privaturkunden	des	Mittelalters	zu	sammeln	und	zu	edieren,	auch	verwandte	Rechts-
ordnungen	etwa	der	Niederländer,	Engländer	und	der	nordischen	Staaten	einzubeziehen.6 
Nur	so	könne	man	die	rechtliche	Grundidee	aufspüren,	die	diesen	Rechtsquellen	zu	Grunde	
liege	und	die	als	Grundlage	für	eine	künftige	deutsche	Gesetzgebung,	für	ein	deutsches	
Privatrecht	der	Gegenwart,	dienen	könne.	Sein	Werk	zum	deutschen	Privatrecht7	versuch-
te,	diesen	Forderungen	gerecht	zu	werden.	Karl	Siegfried	Bader	urteilte	über	Eichhorn:	
„Entscheidend	für	die	Bewertung	des	Rechtshistorikers	Eichhorn	ist	jedoch,	dass	er	die	
deutsche	Rechtsgeschichte	erstmals	auf	sichere,	wenn	auch	noch	schmale	Quellengrund-
lage	stellte	und	in	ihr	die	herkömmliche	Reichs-	und	Staatsgeschichte	mit	der	Geschichte	
des	Privatrechts	verband.“8

Die	von	Eichhorn	vertretene	national-romantische	Auffassung	von	der	Geschichte	
inspirierte	zu	einer	breit	angelegten	Quellenforschung,	wobei	die	Rechtshistoriker	von	
der	durch	den	Freiherrn	vom	Stein	1819	gegründeten	„Gesellschaft	für	ältere	deutsche	
Geschichtskunde“	(später:	Monumenta	Germaniae	Historica)9	unterstützt	wurden.	Das	
Motto	der	Gesellschaft	lautete:	Sanctus amor patriae dat animum.	Es	liegt	nahe,	dass	
sich	Eichhorn	und	seine	Gefährten	von	einer	tragenden	historischen	Rolle	von	„Volk“	
und	„Volksgeist“	beeinflussen	ließen,	wie	sie	von	Johann	Gottfried	Herder	(1744–1803)	
und	der	Romantik	beschrieben	worden	war.10
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2. Heinrich Brunner (1840–1915)

Ein	großer	Zeitsprung	 führt	nun	zu	einem	Rechtshistoriker,	dessen	Bedeutung	oft	
unterschätzt	worden	ist.	Erst	die	2014	erschienene	Regensburger	Dissertation	von	Johan-
nes	Liebrecht	wird	dieser	Persönlichkeit	gerecht	und	dient	den	folgenden	Ausführungen	
als	Grundlage.11	Zunächst	sollen	auch	hier	kurz	die	wichtigsten	Daten	zu	seiner	Person	
genannt	werden.12	Brunner	entstammt	einer	deutsch-böhmischen	Familie.	Sein	Studium	
absolvierte	er	in	Wien,	wobei	er	nicht	nur	die	Juristische	Fakultät	besuchte,	sondern	sehr	
intensiv	am	gerade	gegründeten	„Institut	für	Österreichische	Geschichtsforschung“	Dip-
lomatik,	Paläographie	und	Historische	Hilfswissenschaften	studierte.	Er	habilitierte	sich	
an	der	Universität	mit	einer	Schrift,	die	für	sein	späteres	wissenschaftliches	Wirken	prä-
gend	war:	„Der	Zeugen-	und	Inquisitionsbeweis	der	karolingischen	Zeit“.13	1866	wurde	
er	in	Wien	zum	außerordentlichen,	1868	in	Lemberg	zum	ordentlichen	Professor	ernannt.	
1870	erhielt	er	einen	Ruf	auf	einen	Lehrstuhl	für	deutsches	Recht	an	der	noch	ungeteilten	
Prager	Universität.	Nach	Ausschlagung	eines	Rufs	nach	Zürich14	erging	an	ihn	1872	der	
Ruf	an	die	gerade	neu	gegründete	deutsche	Reichsuniversität	Straßburg.	Hier	blieb	er	nur	
kurze	Zeit,	denn	schon	1873	wurde	er	in	Berlin	Nachfolger	des	Germanisten	Carl	Georg	
Homeyer	(1795–1874).15	Hier	wirkte	er	viele	Jahre,	war	1896/97	Rektor	und	Mitglied	
vieler	wissenschaftlicher	Gesellschaften.	

Im	Laufe	des	19.	Jahrhunderts	hatte	sich	in	Deutschland	eine	„germanische	Rechts-
geschichte“	etabliert,	die	insbesondere	durch	Gelehrte	wie	Jakob	Grimm	(1785–1863)	
oder	Karl	von	Amira	(1848–1930)	geprägt	worden	war.16	Statt	„deutsch“	bevorzugte	man	
den	Terminus	„germanisch“,	um	so	französische,	niederländische,	englische	und	skan-
dinavische	Rechtsquellen	des	frühen	Mittelalters	einbeziehen	zu	können.17	Durch	dog-
matische	„Konstruktion“,	wie	sie	von	den	Romanisten	gepflegt	wurde,	versuchte	man,	
die	heimischen	Rechtsquellen	systematisch	zu	einem	dem	römischen	Recht	vergleichba-
ren	„germanischen“	Recht	zu	verdichten.	Theorien	von	Entwicklung	und	Abstammung	
rechtlicher	Institute	und	eine	Technik	des	Rückschließens	führten	zu	einer	Erschließung	
eines	angeblich	verschütteten	„gesamt-germanischen	Rechts“.	Wie	bereits	zuvor	in	der	
Geschichtswissenschaft	versuchten	seit	der	zweiten	Hälfte	des	19.	Jahrhunderts	auch	die	
Rechtshistoriker,	in	Anlehnung	an	die	Vorstellung	von	einem	naturwissenschaftsgemäßen	
gesetzlichen	Geschichtsverlauf	den	Prozess	der	Entwicklung	von	Recht	zu	rekonstruieren	
und	den	Ursprung	des	Rechts	zu	suchen.	Ziel	vieler	Wissenschaftler	war	die	„Entdeckung“	
eines	germanischen	Urrechts.	Ein	weiterer	methodischer	Ansatz	bestand	darin,	die	im	Dun-
keln	liegenden	Verhältnisse	der	frühen	Zeiten	durch	einen	Rückschluss	zu	erschließen.	
Besonders	die	nordischen	Rechtsquellen	schienen	für	diese	Methode	geeignet	zu	sein.	
Auf	diese	Weise	überging	man	in	anachronistischer	Weise	zeitliche	und	regionale	Unter-
schiede.	Im	Umfeld	der	Gründung	des	Deutschen	Reiches	im	Jahre	1871	hatten	solche	
rückwärts	gewandten	Konstruktionen	einer	germanischen	Welt	Konjunktur.	Zu	dieser	Zeit	
mischen	sich	auch	nationale	Töne	in	die	Wissenschaft	der	deutschen	Rechtsgeschichte:	
Das	Vaterland	war	zur	Nation	geworden.

Heinrich	Brunner	bildete	in	Berlin	ein	Zentrum	dieser	sog.	„juristischen	Rechtsge-
schichte“,	die	sich	als	Wegbereiter	des	zu	schaffenden	Rechtes	verstand.	Seine	„Deutsche	
Rechtsgeschichte“	fasste	diese	Wissenschaftsrichtung	zusammen,	umfasste	freilich	nur	
die	germanische	und	fränkische	Epoche.18	Großen	Ruhm	erwarb	er	sich	durch	Spezialun-
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tersuchungen,	wobei	das	Prozessrecht	einerseits,	die	Urkunde	und	die	aus	ihr	abgeleite-
ten	Rechtsinstitute	andererseits	im	Mittelpunkt	standen.19	Seine	Wirkung	als	Vertreter	des	
Faches	der	Deutschen	Rechtsgeschichte	leitet	sich	aus	einem	wissenschaftlichen	Netzwerk	
ab,	das	er	meisterhaft	zu	lenken	verstand.20	Brunners	Stellung	in	der	Preußischen	Akade-
mie	der	Wissenschaften,	seine	Initiative	für	die	Edition	der	„leges“	im	Rahmen	der	Monu-
menta	Germaniae	Historica,	sein	Wirken	in	der	Gründungskommission	des	„Deutschen	
Rechtswörterbuchs“,	mit	dem	eine	Schnittstelle	zwischen	Rechtsgeschichte	und	Sprachge-
schichte	geschaffen	wurde,	und	nicht	zuletzt	seine	Tätigkeit	für	die	Savigny-Stiftung	(als	
Herausgeberin	der	Zeitschrift	für	Rechtsgeschichte,	Germanistische	Abteilung)	belegen,	
wie	stark	sein	gestaltender	Einfluss	auf	die	Etablierung	des	Faches	der	Deutschen	Rechts-
geschichte	gewesen	ist.	Durch	seine	universitären	Seminare	gelang	es	Brunner,	bedeutende	
junge	Gelehrte	für	sein	Fach	zu	gewinnen:	Dazu	zählen	Paul	Vinogradoff	(1854–1925),	
Georges	Blondel	(1856–1948),	Georg	Below	(1858–1927),	Philipp	Heck	(1858–1943),	
Heinrich	Mitteis	(1889–1952)	und	Max	Weber	(1864–1920).21

Für	Brunner	und	seine	Zeit	war	klar,	dass	sich	Rechtsgeschichte	und	Rechtsdogmatik	
gegenseitig	befruchten.	In	der	damals	sehr	lebhaft	geführten	Diskussion	zum	Verhältnis	
beider	Wissenschaftszweige	nahm	Brunner	einen	vermittelnden	Stadtpunkt	ein.	Zwar	war	
er	in	erster	Linie	an	rechtshistorischer	Erkenntnis	interessiert.	„Daneben	stand	indessen	ein	
weiterlebendes	rechtsdogmatisches	Engagement,	bei	dem	Geschichte	und	Rechtsgestal-
tung	in	der	Tradition	geschichtlicher	Rechtswissenschaft	zu	produktiver	Osmose	gelangen	
konnten.“22	So	nahm	er	auch	lebhaften	Anteil	an	aktuellen	Gesetzgebungsfragen,	doch	
äußerte	er	sich	aus	dem	Hintergrund.	Seine	Stellung	wurde	noch	einflussreicher,	als	er	
sich	im	Deutschen	Juristentag	engagierte,	wo	er	seit	1864	Mitglied,	seit	1873	Mitglied	der	
ständigen	Deputation	und	seit	1903	Präsident	war.23 

Heute	stehen	wir	der	Konzentrierung	der	rechtshistorischen	Forschung	auf	die	sog.	
germanische	Rechtswelt	mit	Skepsis	gegenüber.24	Nicht	nur,	dass	die	archaischen	Kulturen	
anderer	europäischer	Völker	der	Frühzeit	des	Mittelalters	–	etwa	der	slawischen	Völker	–	
gar	nicht	in	den	Blick	gerieten.25	Die	Methode	der	damaligen	Germanisten	wurde	schon	
von	vielen	Zeitgenossen	kritisiert,	die	von	dem	einseitigen	konstruktivistischem	Zugriff	
dieser	Art	von	Rechtsgeschichte	nicht	überzeugt	waren.	Karl	Lamprecht	(1856–1915)	
etwa,	der	sich	der	Kulturgeschichte	zuwandte,	bemängelte,	dass	hier	mit	Fiktionen	gear-
beitet	würde,	die	sich	in	der	sozialen	Wirklichkeit	nicht	wiederfinden	ließen.	Otto	von	
Gierke	(1841–1921),	der	sich	dem	Genossenschaftswesen	zugewandt	hatte,	kritisierte	die	
Methode,	die	dazu	verleite,	die	eignen	Rechtsvorstellungen	in	die	Vergangenheit	zu	proji-
zieren.	Diskreditiert	wurde	diese	Art	von	„germanischer“	Rechtsgeschichte,	als	sie	später	
den	Bereich	der	Wissenschaftlichkeit	verließ	und	mit	sog.	völkischen	und	rassistischen	
Anschauungen	verwoben	wurde.

3. Hans Planitz (1882–1954)

Zum	Abschluss	soll	noch	kurz	auf	einen	deutschen	Rechtshistoriker	verwiesen	werden,	
der	es	verstand,	der	rechthistorischen	Forschung	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	neue	
Impulse	zu	verleihen.	Hans	Planitz	war	1882	als	Sohn	eines	evangelischen	Pfarrers	in	
Kadiz,	einem	Dorf	in	der	Nähe	von	Dresden,	geboren	worden.26	Er	studierte	in	Leipzig	
und	Tübingen	Jurisprudenz	und	Geschichte.	Nach	der	Promotion,	die	das	Thema	„Das	



73

Wesen	des	kaufmännischen	Zurückbehaltungsrechts	geschichtlich	entwickelt“	behandelte,	
bei	Rudolph	Sohm	und	der	1909	erfolgten	Habilitation27	in	Leipzig	arbeitet	er	zunächst	
am	historischen	Institut	von	Karl	Lamprecht	(1856–1915),28	wo	er	im	Hinblick	auf	For-
schungsrichtung	und	wissenschaftliche	Methode	wichtige	Anregungen	erhielt:	Lamprecht	
betonte	den	Wert	sowohl	der	Wirtschafts-	wie	auch	der	Kulturgeschichte,	um	die	Entwick-
lung	der	Gesellschaft	in	einer	historischen	Genese	(sog.	genetische	Geschichtsschreibung)	
aufzeigen	zu	können.	Schon	bald	erlangte	er	in	Leipzig	eine	planmäßige	außerordentliche	
Professur	für	Urheber-	und	Patentrecht,	doch	wurde	er	schon	1913	im	Alter	von	31	Jah-
ren	an	die	Universität	Basel	als	Nachfolger	des	bedeutenden	Schweizer	Rechtshistorikers	
Andreas	Heusler	(1834–1921)	berufen.	

Doch	sollte	er	hier	nicht	lange	verweilen.	Schon	im	Oktober	1914	siedelte	er	nach	
Frankfurt	am	Main	um,	wo	soeben	die	Johann	Wolfgang	Goethe-Universität,	eine	Stif-
tungsuniversität,	begründet	worden	war.	Planitz	war	der	erste	Inhaber	des	neu	gegründe-
ten	„Lehrstuhls	für	Deutsche	Rechtsgeschichte,	deutsches	Privatrecht,	Handelsrecht,	ein-
schließlich	Genossenschaftsrecht“.29	Die	Lehrtätigkeit	litt	hier	allerdings	schon	bald	unter	
den	Auswirkungen	des	Ersten	Weltkriegs,	lebte	aber	nach	dessen	Ende	auf,	als	die	Krieg-
steilnehmer	in	die	Hörsäle	zurückkehrten.	Zum	großen	Bedauern	der	Frankfurt	Fakultät	
folgte	Planitz	schon	nach	fünf	Jahren	1920	einem	Ruf	an	die	gleichfalls	neugegründete	
Kölner	Universität	und	gehörte	hier	der	Gründergeneration	der	Juristischen	Fakultät	an	und	
sollte	helfen,	die	Ausrichtung	dieser	Fakultät	zu	prägen.	Sein	Schüler	Hermann	Conrad	
schrieb	später:	„Die	Zeit	in	Köln	[von	Planitz]	war	wohl	die	fruchtbarste	seines	Lebens.	
Er	selbst	hat	sie	als	die	glücklichste	bezeichnet.“30	Als	Köln	durch	Bombenangriffe	sehr	
gefährdet	war,	nahm	Planitz	einen	Ruf	an	die	Universität	Wien	an.	Dort	ist	er	1954	gestor-
ben.	Seiner	Liebe	zu	Köln	war	es	geschuldet,	dass	er	auf	einem	Friedhof	in	der	Stadt	am	
Rhein	bestattet	wurde.

Zweimal	wurde	Planitz	an	eine	neu	gegründete	Universität	berufen:	Sowohl	in	Frank-
furt	am	Main	wie	in	Köln	baute	er	jeweils	Institute	für	Rechtsgeschichte	mit	den	ent-
sprechenden	Institutsbibliotheken	auf.	In	seiner	wissenschaftlichen	Einstellung	war	es	
sein	Ziel,	in	der	Nachfolge	seines	akademischen	Lehrers	Lamprecht	zu	zeigen,	wie	„es“	
geworden	ist,	in	bewusster	Abgrenzung	von	Ranke,	der	bekanntlich	zeigen	wollte,	wie	
„es“	eigentlich	gewesen	sei.	Er	legte	Wert	auf	die	Erforschung	jener	Faktoren	und	gesell-
schaftlichen	Gruppen,	die	die	Kulturgeschichte	geprägt	haben.	Gegenstand	seiner	For-
schungen	waren	zum	einen	die	Entwicklung	des	Haftungs-	und	Vollstreckungsrechts,31 
dann	die	Entwicklung	des	Liegenschaftswesens	und	der	Grundbücher,32	schließlich	die	
Geschichte	der	mittelalterlichen	Stadt.33	In	allen	Gebieten	hat	er	–	von	den	Quellen	aus-
gehend	–	Bedeutendes	geleistet.	–	Seine	für	den	Universitätsunterricht	verfassten	Lehr-
büchern	waren	allerdings	geprägt	von	den	Anschauungen	der	Germanisten	seiner	Zeit.34 
Die	dort	anzutreffenden	Aussagen	zum	Recht	der	germanischen	Vorzeit,	zu	den	Themen	
wie	Sippe,	Treue,	Gefolgschaft	oder	Friedlosigkeit,	gehen	von	einer	geschlossenen,	mit	
dem	römischen	Recht	konkurrierenden	germanischen	Rechtsordnung	aus	und	können	der	
heutigen	Forschungslage	nicht	mehr	gerecht	werden.	Dagegen	sind	seine	von	den	Rechts-
quellen	ausgehenden	monographischen	Forschungsarbeiten	bis	heute	grundlegend	für	die	
Erkenntnis	des	mittelalterlichen	Rechts.

Man	sollte	annehmen,	dass	in	den	Werken	von	Planitz	zur	Stadtrechtsgeschichte	der	
Name	Jaromir	Čelakovský	auftauchen	würde.	Das	ist	leider	nicht	der	Fall,	weil	sich	Planitz	
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auf	den	Kreis	der	deutschen	und	österreichischen	Städte	beschränkt	hat.	In	seiner	1952	
erschienenen	Bibliographie	zur	Rechtsgeschichte35	wird	zwar	der	„Grundriss	der	tschechi-
schen	Rechtsgeschichte“	von	Jaromír	Čelakovský	aus	dem	Jahre	190036	genannt,	bedauer-
licher	Weise	aber	werden	weder	dessen	in	deutscher	Sprache	verfasstes	Jugendwerk	zum	
Heimfallrecht37	noch	dessen	umfangreiches	Quellenwerk	„Codex iuris municipalis regni 
Bohemiae“	nachgewiesen.

Überblickt	man	das	Wirken	der	drei	für	die	Entwicklung	des	Faches	der	Deutschen	
Rechtsgeschichte	bedeutsamen	Wissenschaftler	Karl	Eichhorn,	Heinrich	Brunner	und	
Hans	Planitz,	so	erkennt	man,	dass	die	Wissenschaft	von	der	Rechtshistorie	im	Lebenszeit-
raum	der	drei	Gelehrten	zwei	Umbrüche	erlebt	hat.	Der	erste	Umbruch	wurde	zu	Beginn	
des	19.	Jahrhunderts	–	nach	dem	Untergang	des	Heiligen	Römischen	Reiches	und	seiner	
Rechtskultur	–	durch	die	Historische	Rechtsschule	herbeigeführt.	Das	durch	diese	Schule	
und	die	darauf	aufbauende	pandektistische	Lehre	geprägte	Selbstverständnis	der	Juristen	
ging	davon	aus,	dass	die	Rechtsgeschichte	ein	wesentlicher	Teil	der	Rechtswissenschaft	
und	zur	Gewinnung	einer	wissenschaftlichen	Rechtsdogmatik	unentbehrlich	sei.	Das	Werk	
von	Heinrich	Brunner	legt	davon	ein	klares	Zeugnis	ab.	Der	zweite	Umbruch	erfolgte	
100	Jahre	später.	Durch	die	Kodifizierung	des	Zivilrechts	entstand	für	die	Rechtshistorie	
eine	neue	Situation:	Mit	der	Einführung	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	im	Jahre	1900	
schien	die	Rechtsgeschichte	für	das	geltende	Recht	nicht	mehr	von	Bedeutung	zu	sein.38 
Es	entstand	eine	Diskrepanz	von	Rechtsdogmatik	und	Rechtsgeschichte.	Unter	diesen	Brü-
chen	leidet	das	Fach	der	Deutschen	Rechtsgeschichte	noch	heute,	wie	die	lebhafte	Dis-
kussion	um	dieses	Fach	belegt.39	Dabei	ist	nicht	zu	übersehen,	dass	in	der	Ausbildung	der	
Juristen	auch	im	21.	Jahrhundert	das	Fach	der	Rechtsgeschichte	nicht	nur	als	Bildungsfach	
nach	wie	vor	von	Bedeutung	ist,	sodern	dazu	dient,	den	jungen	Juristen	zu	ermöglichen,	
die	Grundlagen	der	europäischen	Rechtskultur	zu	verstehen.	Zudem	lehrt	die	Rechtsge-
schichte,	dass	eine	kritische	Haltung	gegenüber	der	Flut	der	nationalen	und	übernationalen	
Normen	erreicht	und	ein	blanker	Positivismus	nur	vermieden	werden	kann,	wenn	man	
aus	der	Distanz	Einblick	in	das	Entstehen	und	das	Vergehen	von	positiven	Rechtsnormen	
gewonnen	hat.	Die	Universitätsfächer	Rechtsvergleichung	und	Rechtsgeschichte	sind	also	
Zwillinge,	nicht	etwa	feindliche	Brüder.

Die	Erfahrungen	in	den	politischen	Krisen	des	20.	Jahrhunderts	haben	aber	die	Ein-
sicht	gefördert,	dass	die	Fixierung	der	älteren	rechtsgeschichtlichen	Forschung	auf	die	
germanischen	Ursprünge	der	Nation	die	Rechtsgeschichte	nicht	nur	positiv	stimuliert	hatte.	
Zunehmend	erkennt	man,	dass	der	deutsche	Nationalismus	in	den	älteren	Lehrbüchern	
des	Deutschen	Privatrechts	und	der	Deutschen	Rechtsgeschichte	im	19.	und	in	der	ers-
ten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	den	Blick	unzulässig	eingeengt	hatte,	weil	man	glaubte,	
genuin	deutsche	Rechtsgedanken	und	Rechtsinstitute	herausarbeiten	zu	sollen,	regionale	
Unterschiede	vernachlässigen	zu	können,	angeblich	fremde	Einflüsse	-	etwa	des	römischen	
oder	des	kanonischen	Rechts	–	aber	aus	der	Betrachtung	aussparen	zu	müssen.	Besonders	
verhängnisvoll	war	jedoch	die	im	Zeitalter	des	Nationalsozialismus	herrschende	Rechts-
lehre,	die	nicht	nur	ein	Germanentum	darstellte,	das	es	in	der	Wirklichkeit	nie	gegeben	
hatte,	sondern	die	den	nationalen	Gedanken	durch	eine	völkische	und	rassistische	Doktrin	
in	schrecklicher	Weise	pervertierte.40	Für	diese	Perversion	sind	jedoch	die	drei	hier	vorge-
stellten	Rechtshistoriker	nicht	verantwortlich	zu	machen.	
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The expansion of the Branch German Legal History  
for Example Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854),  
Heinrich Brunner (1840–1915) and Hans Planitz (1882–1954)

Hans-Jürgen Becker

Summary

The	scientific	discipline	of	German	History	of	Law	(“Deutsche	Rechtsgeschichte”)	has	
its	origin	in	the	19th	century.	The	“Historische	Rechtsschule”	founded	at	the	university	of	
Berlin	by	Friedrich	Carl	von	Savigny	and	Karl	Friedrich	Eichhorn	(about	the	year	1815),	
proceeded	from	the	Roman	law,	but	focussed	also	upon	studies	in	the	medieval	history	of	
civil	and	criminal	law	in	Germany.	Scholars	tried	to	find	the	origins	of	a	commun	devel-
opment	of	law	in	the	early	middle	ages	and	established	the	doctrine	of	a	general	Germanic	
law	supposed	to	have	been	valid	all	over	Western	Europe.	The	decades	after	the	foundation	
of	the	German	Empire	in	1871	were	the	prime	of	studies	in	History	of	Law	owing	to	the	
works	of	Heinrich	Brunner.	In	the	20th	century	scholars	began	to	give	up	the	transmitted	
doctrine	of	a	Germanic	history	of	 law.	Academic	teachers	like	Hans	Planitz	preferred	
specialized	investigations	and	directed	attention	to	fields	of	research	as	the	history	of	pro-
cedural	law,	real	estate	law	or	the	development	of	municipal	rights.




